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Klimaklagen gegen Staaten: 
Ein systematischer Überblick
Klimaklagen gegen Staaten sind ein Trend der vergangenen Jahre, der viele nationale Rechts-
ordnungen und das Völkerrecht betrifft. Der vorliegende Beitrag möchte über diese Entwicklung 
einen systematischen Überblick bieten. Nach einer Zusammenstellung der wichtigsten jüngeren 
Verfahren skizziert er die durch Klimaklagen strukturell aufgeworfenen Rechtsfragen und stellt sie 
in einen Bezug zum Nachhaltigkeitsprinzip.

ABEL

KLIMAKLAGEN GEGEN STAATEN: EIN SYSTEMATISCHER ÜBERBLICK
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Von Patrick Abel

1. Begriff der „Klimaklage“

Klimaklagen sind Mittel strategischer Prozessfüh-
rung, um auf dem Gerichtsweg stärkere klimapoli-
tische Maßnahmen durchzusetzen.1 Strategische 
Prozessführung meint die Nutzung von Gerichts-
verfahren als ein politisches Mittel, die Rechtsord-
nung systemisch zu verändern.2 Der Begriff der Kli-
maklage ist allerdings vielgestaltig.3 Eine Vielzahl 

von Klagen hat Klimaschutz zur Motivation, bringt 
diesen aber nur als ein rechtliches Nebenargu-
ment vor oder wirkt sich gar nur im Ergebnis vor-
teilhaft auf den Klimaschutz aus. In einem solchen 
weiten Verständnis sind etwa auch verwaltungs-
gerichtliche Klagen gegen Genehmigungen von 
Kohlekraftwerken und auf konkrete Umwelt- und 
Klimaschutzmaßnahmen als Klimaklagen zu ver-
stehen.4 Gerade die vergangenen Jahre zeigen 
zunehmend differenzierte prozessstrategische An-
sätze. Zu nennen sind etwa der Antrag vor dem 
Verfassungsgerichtshof in Österreich gegen Be-
freiungen für die Luftfahrt von der Mineralöl- und 
Umsatzsteuer5 oder die Klage gegen die Bundes-
republik Deutschland vor dem OVG Berlin-Bran-
denburg auf Erlass eines Sofortprogramms nach 
§ 8 Klimaschutzgesetz zur Umsetzung des gesetz-
lichen Treibhausgasemissionsbudgets für den Ver-
kehrssektor.6

Dieser Beitrag konzentriert sich dagegen auf ein 
enges Begriffsverständnis und betrachtet Verfah-

1 Beham/Hofbauer/Lindner, Klimaklagen und „strategic 
litigation“ als Instrumente des Nachhaltigkeitsrechts, 
NR 2021, 146 (147). 

2 Setzer/Higham, Global trends in climate change litiga-
tion: 2021 snapshot (2021) 12, https://www.lse.ac.uk/
granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-
litigation-2021-snapshot/ (19. 1. 2023). 

3 Vgl Rodi/Kalis, Klimaklagen als Instrument des Klima-
schutzes, KlimR 2022, 5 (5 f). 

4 Siehe etwa die prominente Rechtssache US Supreme 
Court 2. 4. 2007, Massachusetts/Environmental Protec-
tion Agency, 549 U.S. 497 (2007) über die Frage, ob die 
amerikanische Umweltschutzbehörde (Environmental 
Protection Agency, kurz EPA) die Treibhausgasemis-
sionen regulieren darf, die durch Verbrennungsmotoren 

entstehen. Ein weites Begriffsverständnis verfolgen etwa 
Burns/Osofsky, Overview, in Burns/Osofsky (Hrsg), Adju-
dicating Climate Change (2011) 1 (26). 

5 VfGH 30. 9. 2020, G 144/2020, V 332/2020-13. Siehe 
auch Rockenschaub, Die erste Klimaklage vor dem ös-
terreichischen Verfassungsgerichtshof, NR 2021, 205. 

6 Die Klageschrift ist abrufbar unter Deutsche Umwelthilfe, 
5. 9. 2022, https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/
download/Projektinformation/Klimaschutz/Klimaschutz-
gesetz/Klageschrift_Sofortprogramm_Verkehr.pdf (19. 1. 
2023). Vgl BVerfG 15. 12. 2022, 1 BvR 2146/22, Rn 5, zur 
Nichtannahme einer Verfassungsbeschwerde, die ins-
besondere auf Erlass eines Tempoverbots gerichtet war, 
mangels hinreichender Substantiierung. 
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ren, in denen Klimaschutz das Hauptargument ist, 
um ganzheitlich Staaten oder staatliche Unterein-
heiten zu mehr Klimaschutz zu verpfl ichten.7 Da-
neben wenden sich Klimaklagen zunehmend auch 
gegen private Unternehmen. Diese müssen hier 
aus Platzgründen ausgeblendet bleiben.8

Neben politischer Aufmerksamkeit erfuhren Klima-
klagen zuletzt ebenfalls verstärktes rechtswissen-
schaftliches Interesse.9 Hervorzuheben ist insbe-
sondere das Sabin Center for Climate Change Law 
der Columbia Law School.10 Das Zentrum bietet 
auf seiner Website gewinnbringende Recherche-
datenbanken. Dies schließt eine rechtsordnungs-
übergreifende Datenbank über Klimaklagen ein.11

Weiterhin zu nennen ist das Grantham Research 
Institute on Climate Change and the Environment 
der London School of Economics and Political 
Science12, das sich ebenfalls Klimaklagen widmet 
und jährliche Bestandsaufnahmen publiziert.

2.  Überblick über jüngere Klimaklagen gegen 
Staaten

In den vergangenen Jahren lässt sich ein weiter 
zunehmender Trend zu Klimaklagen beobachten. 
Das Grantham Research Institute identifi ziert ins-
gesamt über 2000 Klagen, von denen ein Viertel 
zwischen 2020 und 2022 erhoben wurden, mit 
dem größten Anteil im US-Rechtssystem  – dies 
allerdings unter einem weiten Begriffsverständnis 
von Klimaklagen.13 Im Folgenden unternimmt der 
Beitrag eine nicht-abschließende, zusammenfas-
sende Bestandsaufnahme ausgewählter wichtiger 
Klimaklagen in nationalen Rechtsordnungen und 
im Unionsrecht (2.1) sowie im Völkerrecht (2.2) der 

jüngeren Zeit.14 Dies bildet die Grundlage für die 
Analyse von rechtlichen Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden im darauffolgenden Abschnitt.

2.1. Nationale Verfahren

Eine gewichtige Zahl von nationalen Klimaklagen 
war in den vergangenen Jahren teilweise erfolg-
reich und hat grundlegende Leitentscheidungen 
höchster Gerichte herbeigeführt. Eine hohe Strahl-
kraft entwickelte die Rechtssache Urgenda. Auf 
eine Klage der niederländischen NGO Urgenda 
bestätigte im Dezember 2019 der Hoge Raad  – 
der Oberste Gerichtshof der Niederlande für Zivil-, 
Straf- und Steuerrechtssachen – in letzter Instanz, 
dass die Niederlande ihre Treibhausgasemissio-
nen bis 2020 um mindestens 25 Prozent gegen-
über 1990 reduzieren müssen.15 Dies gründete das 
Gericht auf die Schutzpfl ichten aus dem Recht auf 
Leben gemäß Art 2 EMRK und dem Recht auf Pri-
vat- und Familienleben aus Art 8 EMRK.16

Der Conseil d’État – das oberste französische Ver-
waltungsgericht – erkannte im November 2020 auf 
eine Klage der französischen Gemeinde Grande-
Synthe sowie von drei Umweltverbänden darauf, 
dass die Gemeinde Treibhausgasreduktionszie-
le gegen die französische Regierung gerichtlich 
durchsetzen könne. Dies leitete der Gerichtshof 
aus einer Zusammenschau der UN-Klimarahmen-
konvention, des Übereinkommens von Paris, der 
EU-Lastenteilungsverordnung17 und Vorgaben des 
französischen Rechts zu Klimaneutralität und Treib-
hausgasbudgets ab – forderte die Regierung aber 
zunächst noch auf, Beweise vorzulegen, dass sie 
diese Verpfl ichtungen eingehalten hat.18 In einer 

7 Siehe Peel/Osofsky, Climate Change Litigation (2015) 4 ff 
und den dort veranschaulichten inneren Kern des Mo-
dells konzentrischer Kreise. 

8 Vgl Boerstra/Römling, Klimaklagen gegen Unternehmen, 
EurUP 2022, 30; Ekardt, Klimaklagen gegen Unterneh-
men – Das Den Haager Shell-Urteil, Klima und Recht 
2022, 15. 

9 Für eine Metastudie siehe Setzer/Vanhala, Climate 
Change Litigation: A Review of Research on Courts and 
Litigants in Climate Governance, WIRES Climate Change 
3/2019, 1.  

10 Columbia Law School, Sabin Center for Climate Change 
Law, https://climate.law.columbia.edu/ (19. 1. 2023). 

11 Columbia Law School, Climate Change Litigation Data-
bases, https://climatecasechart.com/ (19. 1. 2023). 

12 London School of Economics and Political Science, 
Grantham Research Institute on Climate Change and 
Environment, https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/ 
(19. 1. 2023). 

13 Setzer/Higham, Global Trends in Climate Change Liti-
gation: 2022 Snapshot (2022) 1, https://www.lse.ac.uk/
granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-
change-litigation-2022/ (19. 1. 2023). 

14 Für Kartierungen von Klimaklagen, siehe Burger/Gund-
lach, The Status of Climate Change Litigation: A Global 
Review (2017); Setzer/Higham, Global Trends in Climate 
Change Litigation: 2022 Snapshot (2022) 1, https://www.
lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/global-trends-in-
climate-change-litigation-2022/ (19. 1. 2023). 

15 Hoge Raad 20. 12. 2019, 19/00135. Siehe auch Binder/
Huremagić, Menschenrechtsverpflichtung zur Reduzie-
rung von Treibhausgasemissionen, NR 2021, 109. 

16 Hoge Raad 20. 12. 2019, 19/00135, Rn 5.1 ff. 
17 Verordnung (EU) 2018/842, ABl. L 156/26. 
18 Conseil d’État 19. 11. 2020, N° 427301, Commune de Grande-

Synthe et autre, ECLI:FR:CECHR:2020:427301.20201119, 
Rn 8 ff. 
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Folgeentscheidung im Juli 2021 entschied das Ge-
richt schließlich, dass die französische Regierung 
keine hinreichenden Maßnahmen getroffen habe, 
um Treibhausgase zu reduzieren.19

Im März 2021 gab das deutsche Bundesverfas-
sungsgericht im sogenannten Klimabeschluss den 
erhobenen Verfassungsbeschwerden einer Gruppe 
junger Beschwerdeführenden teilweise Recht. Es 
entschied, dass die Bundesregierung das Grundge-
setz verletzt habe, indem sie für die Zeit nach 2030 
keine Klimaschutzzwischenziele und Treibhausgas-
emissionsreduktionspfade festgelegt habe  – und 
damit riskiere, dass der Staat die Freiheitsgrund-
rechte ab 2030 übermäßig einschränken müsse, 
weil er bis 2030 bereits wesentliche Teile des deut-
schen CO2-Restbudgets verbraucht haben könnte.20

Zugleich entschied das Bundesverfassungsgericht 
jedoch ebenfalls, dass der Staat noch keine grund-
rechtlichen Schutzpfl ichten durch unzureichende 
Klimaschutzanstrengungen verletzt habe.21

Andere Klimaklagen blieben ohne Erfolg. So ver-
warf der EuGH im People’s Climate Case eine ge-
mäß Art 263 Abs 4 AEUV von Individuen und Um-
weltverbänden erhobene Nichtigkeitsklage gegen 
europäische Klimaschutzrechtsakte wegen unzurei-
chenden Klimaschutzbemühungen als unzulässig.22

Weiterhin erklärte das deutsche Bundesverfas-
sungsgericht nur kurze Zeit nach Erlass des Klima-
beschlusses erhobene Verfassungsbeschwerden, 
wonach auch die Klimaschutzanstrengungen der 
Bundesländer unzureichend seien, im Januar 2022 
für unzulässig, unter anderem, weil den Landes-
gesetzgebern keine wenigstens grob überprüfbare 
Gesamtreduktionsgröße für Treibhausgase vorge-
geben seien.23 Weitere Verfassungsbeschwerden, 

die erneut gegen den Bund wegen weiterhin un-
zureichender Klimaschutzanstrengungen erhoben 
wurden, hat das Bundesverfassungsgericht im Mai 
2022 ohne Begründung nicht zur Entscheidung an-
genommen.24 Vor dem Verwaltungsgericht Berlin 
war noch 2019 eine vor dem Klimabeschluss er-
hobene verwaltungsgerichtliche Klage, die sich 
auf unzureichende Klimaschutzbemühungen des 
Bundes stützte, als unzulässig verworfen worden.25

In der Schweiz wiesen sowohl das Bundesverwal-
tungsgericht im Jahr 2018 als auch das Bundesge-
richt im Jahr 2020 Beschwerden von Klägerinnen in 
der Sache KlimaSeniorinnen ab.26 Die Seniorinnen 
hatten eine Verletzung der Bundesverfassung und 
der EMRK durch das staatlich nicht hinreichend ver-
folgte 2-Grad-Ziel vorgebracht. In den USA lehnte 
2020 das US-Berufungsgericht für den 9. Bezirk in 
der Rechtssache Juliana v United States eine Klage 
einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen als un-
zulässig ab. Sie hatten unter anderem geltend ge-
macht, dass die US-Verfassung ein Recht auf ein 
stabiles Klimasystem garantiere.27

2.2. Internationale Verfahren

Im Völkerrecht fi ndet sich, soweit ersichtlich, die 
älteste Klimaklage bereits 2006 im Interamerikani-
schen Menschenrechtssystem.28 Damals verwarf 
die Interamerikanische Kommission für Menschen-
rechte (IAKommMR) eine Petition einer Gruppe ka-
nadischer Inuit ohne nähere Begründung wegen 
mangelnder Substantiierung als unzulässig.29 Sie 
hatten die Verantwortlichkeit der USA für die Aus-
wirkungen des Klimawandels auf ihren arktischen 
Lebensraum gerügt.30 Eine 2013 von einem indige-

19 Conseil d’État 1. 7. 2021, N° 427301, Commune de Grande-
Synthe et autre, ECLI:FR:CECHR:2021:427301.20210701, 
Rn 6. 

20 BVerfG 24. 3. 2021, 1 BvR 2656/18, Rn 243 ff. 
21 BVerfG 24. 3. 2021, 1 BvR 2656/18, Rn 195 ff; vgl Dederer, 

BVerfG entscheidet über teilweise Verfassungswidrigkeit 
des deutschen Klimaschutzgesetzes, NR 2021, 232. 

22 EuGH 25. 3. 2021, Rs C-565/19 P, Armado Carvalho ua, 
ECLI:EU:C:2021:252. 

23 BVerfG 18. 1. 2022, 1 BvR 1565/21, Rn 2 ff, dort spezi-
fisch zu der fehlenden Gesamtreduktionsgröße in Rn 14; 
besprochen in Abel, Erfolglose Verfassungsbeschwer-
den zur gesetzlichen Normierung eines Reduktions-
pfades für Treibhausgase durch Landesgesetzgeber, 
NR 2022, 195 (195 ff). 

24 BVerfG 25. 5. 2022, 1 BvR 188/22. 
25 VG Berlin 31. 10. 2019 VG 10 K 412.18. 
26 BVwG 27. 11. 2018, A-2992/2017; BGer 5. 5. 2020, 

1C 37/2019. 

27 US Court of Appeals for the 9th Circuit, 17. 1. 2020, Juliana/
United States, 947 F.3d 1159. 

28 Für einen Überblick über den Aufbau des Interamerika-
nischen Menschenrechtssystems, insbesondere im Ver-
gleich zur EMRK, siehe Abel, Menschenrechtsschutz 
durch Individualbeschwerdeverfahren, AVR 51 (2013), 
369. 

29 Inter-American Commission on Human Rights, Sheila Watt-
Cloutier et al/United States, Decision of 16. 11. 2006,
P-1413-05, https://climatecasechart.com/non-us-case/petition-
to-the-inter-american-commission-on-human-rights-seeking-
relief-from-violations-resulting-from-global-warming-caused-
by-acts-and-omissions-of-the-united-states/ (19. 1. 2023). 

30 Sheila Watt-Cloutier et al/United States, Filed 12. 8. 
2005, https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/
sites/16/non-us-case-documents/2005/20051208_na_
petition.pdf (19. 1. 2023). 
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nen Volk aus der Arktis eingelegte, weitere Petition 
zur IAKommMR, gerichtet gegen Kanada, blieb bis 
heute unbeschieden.31 Seit 2021 ist eine weitere 
Petition einer Gruppe haitianischer Kinder rechts-
hängig.32 Weitaus offener für Klimaschutzfragen 
zeigte sich der Interamerikanische Gerichtshof für 
Menschenrechte (IAGMR). Auf Antrag Kolumbiens 
erließ der Gerichtshof im Jahr 2017 ein (völkerrecht-
lich unverbindliches) Gutachten über die Auslegung 
der Amerikanischen Menschenrechtskonvention33

im Hinblick auf den Umweltschutz. Er befand unter 
anderem, dass die Konvention dazu verpfl ichte, si-
gnifi kante Umweltschäden zu verhindern und las 
umweltvölkerrechtliche Prinzipien wie das Vorsorge-
prinzip in sie hinein, wobei er vielfach auch auf inter-
nationales Klimaschutzrecht rekurrierte.34

Blicken wir auf die EMRK, mag es überraschen, 
dass der EGMR in vielen Urteilen eine ausdiffe-
renzierte Rechtsprechung zu Umweltfragen ent-
wickelt, bisher aber noch nicht zu Fragen des Kli-
maschutzes Stellung bezogen hat.35 Gegenwärtig 
sind allerdings gleich mehrere Individualbeschwer-
deverfahren rechtshängig, die einen stärkeren Kli-
maschutz des Heimatstaats36 oder gleich mehrerer 
Vertragsstaaten37 einfordern.
Daneben treten Entscheidungen von Organen der 
Vereinten Nationen, die zwar nicht völkerrechtlich 
verbindlich sind, aber eine Ausstrahlungswirkung 
entfalten können, etwa, wenn nationale und inter-
nationale Gerichte sie rezipieren. Zu nennen ist die 
Entscheidung des UN-Kinderrechtsausschusses in 
Sacchi ua/Argentinien ua im Jahr 2021. Eine Grup-
pe von Kindern hatte Menschenrechtsverletzungen 
wegen unzureichender Treibhausgasreduktionen 

der staatlichen Beschwerdegegner gerügt. Der 
Ausschuss akzeptierte die Möglichkeit einer kol-
lektiven Verantwortlichkeit der Staaten, erklärte die 
Petition aber für unzulässig mangels Erschöpfung 
des Rechtswegs.38 Weiterhin erkannte erst jüngst 
der UN-Menschenrechtsausschuss im September 
2022 im Verfahren Daniel Billy ua/Australien auf 
eine Menschenrechtsverletzung Australiens, die in-
digenen Beschwerdeführenden nicht hinreichend 
vor den Folgen des Klimawandels geschützt zu 
haben, unter anderem hinsichtlich ihrer spirituellen 
Verbindung zu ihren traditionellen Ländereien.39

3. Strukturell aufgeworfene Rechtsfragen

Die hier betrachteten Klimaklagen werfen rechtsord-
nungsübergreifend häufi g ähnliche Fragen auf. Im 
Folgenden stellt der Beitrag eine Auswahl der wich-
tigsten, durch Klimaklagen strukturell aufgeworfenen 
Rechtsprobleme dar: die Klagebefugnis von natürli-
chen Personen (3.1.) und NGOs (3.2.) sowie die Frage, 
ob Klimaschutz als materieller Gewährleistungsgehalt 
insbesondere von Grund- und Menschenrechten er-
fasst ist (3.3.). Anliegen dieses Abschnitts ist es dabei 
nicht, die Rechtsfragen für alle Rechtsordnungen zu 
klären, sondern sie vergleichend zu systematisieren 
und exemplarisch darauf zu verweisen, wie wichtige 
Leiturteile sie bisher beantwortet haben.

3.1.  Klage- / Beschwerdebefugnis von 
natürlichen Personen

Auf Zulässigkeitsebene stellt sich zunächst mit-
unter bereits die Frage nach der Klage- oder Be-

31 Arctic Athabaskan Council et al/Canada, Filed 23. 4. 
2013, https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/
sites/16/non-us-case-documents/2013/20130423_5082_
petition.pdf (19. 1. 2023). Siehe auch Szpak, Arctic Atha-
baskan Council’s petition to the Inter-American Commis-
sion on Human Rights and Climate Change – Business 
as Usual or a Breakthrough?, Climate Change 2020, 1575 
(1576). 

32 Six Children of Cité Soleil, Haiti et al/Haiti, Filed 4. 2. 
2021, https://climatecasechart.com/non-us-case/peti-
tion-to-the-inter-american-commission-on-human-rights-
seeking-to-redress-violations-of-the-rights-of-children-in-
cite-soleil-haiti/ (19. 1. 2023). 

33 American Convention on Human Rights, 22. 11. 1969, 
1144 UNTS 123. 

34 Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion 
OC-23/17 of 15 November 2017, 49 ff. 

35 Siehe etwa Siwior, The Potential of Application of the 
ECHR in Climate Change Related Cases, International 
Community Law Review 2021, 197. 

36 EGMR 53600/20 Verein KlimaSeniorinnen Schweiz/
Schweiz; EGMR Mex M/Österreich; EGMR 7189/21 
Carême/Frankreich; EGMR 34068/21 Greenpeace Nor-
dic ua/Norwegen; EGMR Plan B. Earth ua/Vereinigtes Kö-
nigreich; EGMR 46906/22 Engels and Others/Germany.  

37 EGMR 39371/20 Duarte Agostinho ua/Portugal und 
32 andere Staaten; EGMR 14614/21 Uricchio/Italien und 
32 andere Staaten; EGMR 14620/21 De Conto/Italien und 
32 andere Staaten.  

38 UN-Kinderrechtsausschuss 8. 10. 2021, CRC/C/88/D/107/
2019 Sacchi ua/Argentinien ua. Siehe auch Hofbauer, 
Chiara Sacchi et al v Argentinien (Brasilien, Frankreich, 
Deutschland und die Türkei) – Staatliche Hoheitsge-
walt und Auswirkungen des Klimawandels im Ausland, 
NR 2022, 327 ff. 

39 UN-Menschenrechtsausschuss 22. 9. 2022, CCPR/C/135/
D/3624/2019 Daniel Billy ua/Australien. Siehe auch 
Baumgartner, Daniel Billy et al v Australien – Rechte in-
digener Minderheiten und die Auswirkungen des Klima-
wandels in der „Torres Strait“, NR 2023, 79. 
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schwerdebefugnis. Klagen können insoweit dem 
Einwand begegnen, dass die nachteiligen Auswir-
kungen des Klimawandels keine individuelle Be-
troffenheit auslösen, sondern letztlich die gesamte 
Menschheit erfassen.
Aus diesem Grund scheiterte die Nichtigkeitsklage 
im People’s Climate Case. Die Klage konnten nicht 
zeigen, dass im Sinne der Plaumann-Formel eine 
besondere unmittelbare und individuelle Betroffen-
heit vorliegt.40 Klimaklagen müssen deshalb zur 
Rüge von Unionsrecht den Weg über den nationa-
len Rechtsschutz und das Vorabentscheidungsver-
fahren nach Art 267 AEUV gehen.
Problematisch könnte die Klagebefugnis auch vor 
dem EGMR werden. Der Gerichtshof verlangt nach 
ständiger Rechtsprechung gemäß Art  34 Satz 1 
EMRK, dass die gerügte staatliche Maßnahme die 
Beschwerdeführenden direkt betrifft oder vernünf-
tige Beweise vorliegen, dass eine zukünftige di-
rekte Betroffenheit wahrscheinlich ist.41 Die derzeit 
rechtshängigen Individualbeschwerden versuchen 
deshalb, eine spezifi sche Vulnerabilität der Be-
schwerdeführenden gegenüber dem Klimawandel 
herauszustellen – unter anderem respektive wegen 
individueller Krankheit42, weil sich wegen des jun-
gen Alters der Klimawandel noch länger und stär-
ker auf sie auswirken werde43 oder weil wegen des 
höheren Alters Extremwettereignisse wie Hitzewel-
len besonders gesundheitsgefährdend seien.44 In 
der Schweiz ließ das Bundesgericht dagegen eine 
Klagebefugnis daran scheitern, dass die Folgen 
einer übermäßigen Klimaerwärmung erst in mitt-
lerer bis ferner Zukunft eintreten würden.45 Unter 
anderem das deutsche Bundesverfassungsgericht 
sowie der UN-Kinderrechtsausschuss sahen in 
der Beschwerdebefugnis dagegen keine größere 
Hürde und bejahten sie aufgrund der Möglichkeit 
nachteiliger Auswirkungen des Klimawandels auf 

Grund- und Menschenrechte, insbesondere Be-
drohungen von Leben und Gesundheit.46

3.2. Klage- / Beschwerdebefugnis von NGOs

Überdies kann es zweifelhaft sein, ob Nichtregie-
rungsorganisationen, die Klimaklagen unterstützen, 
selbst als Klägerinnen auftreten können. So hat 
beispielsweise der Klimabeschluss des Bundes-
verfassungsgerichts eine altruistische Beschwer-
debefugnis für Umweltverbände abgelehnt.47 Auch 
der EGMR kennt strenge Anforderungen an die 
Beschwerdebefugnis von NGOs.48 Anders hat da-
gegen der Hoge Raad in Urgenda entschieden, 
gestützt auf die EMRK und Art  3:305a des Nie-
derländischen Zivilgesetzbuchs, der weitreichend 
Verbandsklagerechte gestattet.49 Umstritten und 
fraglich ist dabei insbesondere, ob bzw in welchen 
rechtlichen Konstellationen und in welchem Umfang 
Art 9 Abs 3 Aarhus-Konvention50 Umweltverbänden 
erleichterten Zugang vor Gerichten für Klimaklagen 
vermittelt.51 Der Hoge Raad stützte die Klagebefug-
nis der NGO Urgenda mit der Aarhus-Konvention,52

wohingegen in der Schweiz das Bundesgericht in-
soweit keine Auswirkungen auf die Klagebefugnis in 
Bezug auf Art 25a VwVG erkannte.53

3.3. Materielles Recht auf Klimaschutz

Spätestens auf Begründetheitsebene werfen Klima-
klagen regelmäßig die Frage auf, ob die Rechtsord-
nung ein materielles Recht auf Klimaschutz vermittelt.

3.3.1.  Ableitung aus Grund- und Menschen-
rechten

Häufi g stellt sich direkt oder inzident die Frage, ob 
und inwieweit Grund- und Menschenrechte An-

40 EuGH 25. 3. 2021, Rs C-565/19 P, Armado Carvalho ua, 
ECLI:EU:C:2021:252. 

41 Zur Rechtsprechung siehe EGMR, Guide to the case-law 
of the European Court of Human Rights, Environment, 
Updated on 31 August 2022 (2022). 

42 EGMR Mex M/Österreich. 
43 EGMR 39371/20 Duarte Agostinho ua/Portugal und 

32 andere Staaten. 
44 EGMR 53600/20 Verein KlimaSeniorinnen Schweiz/

Schweiz. 
45 BGer 5. 5. 2020 1C 37/2019, Rn 5.4. 
46 BVerfG 24. 3. 2021, 1 BvR 2656/18, Rn 99 f; UN-Kin-

derrechtsausschuss 8. 10. 2021, CRC/C/88/D/107/2019 
Sacchi ua/Argentinien ua, Rn 9.13 f. 

47 BVerfG 24. 3. 2021, 1 BvR 2656/18, Rn 136 f. 

48 Siehe EGMR, Guide to the case-law of the European 
Court of Human Rights, Environment, Updated on 31 Au-
gust 2022 (2022), Rn 189 ff. 

49 Hoge Raad 20. 12. 2019, 19/00135, Rn 5.9.1 ff. 
50 Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die 

Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren 
und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenhei-
ten, ABl (EU) L 2005/124, 1.  

51 Allgemein zu den Wirkungen der Aarhus-Konvention vgl 
Schwerdtfeger, Der deutsche Verwaltungsrechtsschutz 
unter dem Einfluss der Aarhus-Konvention (2010); Durner, 
in Landmann/Rohmer (Hrsg), Umweltrecht (76. EL Mai 
2015) Umweltvölkerrecht Rn 83 ff mwN. 

52 Hoge Raad, 20. 12. 2019, 19/00135, Rn 5.9.2. 
53 BGer 5. 5. 2020 1C 37/2019, Rn 5.5. 
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spruch auf Klimaschutz einräumen – eine auch auf 
theoretischer Ebene vieldiskutierte Frage.54 Fehlt 
es – wie in vielen Rechtsordnungen – an einem all-
gemeinen Umweltgrundrecht, bleibt denkbar, dass 
Grundrechte wie insbesondere das Recht auf Ge-
sundheit und Leben, auf Eigentum und auf Gleich-
heit mittelbar vor dem Klimawandel schützen. 
Beispielsweise hat in diesem Sinne das Bundes-
verfassungsgericht klimawandelbezogene Schutz-
pfl ichten aus den Grundrechten auf Gesundheit 
und Leben sowie Eigentum anerkannt. Diese 
Rechtsgüter sind vor den Auswirkungen des vo-
ranschreitenden Klimawandels zu schützen.55 Viel-
diskutiert ist dessen zusätzliche Konstruktion der 
intertemporalen Freiheitssicherung, dass eine ge-
genwärtige übermäßige Zulassung von Treibhaus-
gasemissionen eine eingriffsähnliche Vorwirkung 
auf Freiheitsrechte bewirke, weil dadurch zukünftig 
übermäßige Freiheitseinschränkungen durch staat-
liche Klimaschutzmaßnahmen drohten.56

3.3.2.  Tatsächliche Unsicherheiten über 
konkrete Klimawandelfolgen

Weiterhin können Klimaklagen tatsächlichen Unsi-
cherheiten begegnen. Dass der Klimawandel statt-
fi ndet und erhebliche Schäden für Mensch und 
Umwelt verursacht, ist indes unstreitig. Unklar ist 
hingegen jedoch insbesondere die genaue Menge 
von Treibhausgas, die noch ausgestoßen werden 
kann, ohne wichtige Schwellen des Anstiegs der 
globalen Durchschnittstemperatur wie die Pari-
ser Ziele von möglichst 1,5°C und deutlich unter 
2°C noch zu halten. Wegen der Komplexität des 
Klimasystems bestehen Unsicherheiten über die 
Klimareaktion auf CO2- und Nicht-CO2-Emissio-
nen. Deshalb operiert der IPCC mit unterschied-
lichen globalen Treibhausgasbudgets auf Grund-

lage unterschiedlich wahrscheinlicher Szenarien.57

Das deutsche Bundesverfassungsgericht reagierte 
hierauf, indem es in der Risikoabschätzung einen 
Mittelweg der veranschlagten Szenarien und Re-
duktionsziele wählte.58

3.3.3. Kausalität 

Überdies wirken sich Treibhausgasemissionen 
lediglich mittelbar auf Gesundheit, Leben und 
Eigentum von Individuen aus. Sie tragen kumula-
tiv zum Treibhauseffekt bei, welcher die globale 
Durchschnittstemperatur erhöht. Dies macht wie-
derum Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, 
Dürren und Fluten wahrscheinlicher. Es ist deshalb 
schwierig, einzelne rechtsgüterschädigende Ka-
tastrophen bei einer strengen Kausalitätsprüfung 
auf den Temperaturanstieg, und diesen wiederum 
auf eine Verantwortung eines einzelnen Staates zu-
rückführen.59 Insoweit stützten sich etwa der Hoge 
Raad und das Bundesverfassungsgericht darauf, 
dass es insbesondere angesichts der IPCC-Stu-
dien gleichwohl geboten ist, Risiken für ebensolche 
Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen.60

3.3.4.  Verantwortlichkeit einzelner Staaten 
angesichts globaler Emissionen

Zudem kann der einzelne Staat oftmals angesichts 
seines geringen relativen Anteils an den globalen 
Emissionen den Klimawandel nicht alleine verhin-
dern. Insoweit wählen beispielsweise der Hoge 
Raad und das Bundesverfassungsgericht in der 
Sache einen Ansatz einer wertenden Verantwort-
lichkeit des einzelnen Staats im Sinne einer kumu-
lativen Kausalität: Den Staat entschuldige es nicht, 
wenn auch Emissionen aus anderen Staatsgebie-
ten zu dem Klimawandel beigetragen haben.61

54 Siehe Knox, Climate Change and Human Rights Law, 
Virginia Journal of International Law 50/2009, 163. Zu-
letzt UN-Generalversammlung, Resolution A/76/L.75, 
The human right to a clean, healthy and sustainable en-
vironment, 26. 7. 2022, die ein Menschenrecht auf eine 
saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt anerkennt; 
grundsätzlich zum Verhältnis von Umweltschutz und 
Menschenrechten, gerade in den häufigen Kollisionsla-
gen, siehe Petersmann, When Environmental Protection 
and Human Rights Collide (2022). 

55 BVerfG 24. 3. 2021, 1 BvR 2656/18, Rn 147, 171. 
56 BVerfG 24. 3. 2021, 1 BvR 2656/18, Rn 182 ff; aus der 

umfangreichen Literatur siehe statt Aller Schlacke, Kli-
maschutzrecht – Ein Grundrecht auf intertemporale Frei-
heitssicherung, NVwZ 2021, 912. 

57 IPCC, 1,5°C Globale Erwärmung. Sonderbericht. Zusam-
menfassung für politische Entscheidungsträger (2018) 
Rn C.1.3. 

58 Abel, Parlamentarische CO2-Budgethoheit und -Budget-
verantwortung, ZUR 2022, 333 (337 f). 

59 Vgl etwa Frenz, Klimagrundrecht, DÖV 2021, 715 (721 f). 
60 BVerfG 24. 3. 2021, 1 BvR 2656/18, Rn 194; Hoge Raad 

20. 12. 2019, 19/00135, Rn 4.1 ff. 
61 Hoge Raad, 20. 12. 2019, 19/00135, Rn 5.7.1 ff; BVerfG 

24. 3. 2021, 1 BvR 2656/18, Rn 202 ff. Letztere Entschei-
dung scharf kritisiert von Lenz, Der Klimabeschluss des 
Bundesverfassungsgerichts – Eine Dekonstruktion, Der 
Staat 61 (2022), 73 (93). Für eine Interpretation als Be-
standteil einer – vor allem parlamentarischen – CO2-Bud-
getverantwortung siehe Abel, ZUR 2022, 340 f. 
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62 Conseil d’État 1. 7. 2021, N° 427301, Commune de Gran-
de-Synthe et autre, Rn 6. 

63 Hoge Raad 20. 12. 2019, 19/00135, Rn 8.1 ff. 
64 United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 17. 1. 

2020, Juliana/United States, 947 F.3d 1159, 1175. 
65 Vgl etwa die seit vielen Jahren geführte Diskussion um 

Art 1 EMRK und den Begriff der „Hoheitsgewalt“, siehe 
Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights 
Treaties (2011). 

66 BVerfG 24. 3. 2021, 1 BvR 2656/18, Rn 101, 173 ff. 
67 Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion 

OC-23/17 of 15 November 2017, Rn 74 ff. 
68 UN-Kinderrechtsausschuss 8. 10. 2021, CRC/C/88/D/107/

2019 Sacchi ua /Argentinien ua, Rn 9.7. Siehe auch 

Hofbauer, Chiara Sacchi et al v Argentinien (Brasilien, 
Frankreich, Deutschland und die Türkei) – Staatliche 
Hoheitsgewalt und Auswirkungen des Klimawandels im 
Ausland, NR 2022, 327 ff. 

69 Hierzu etwa Peters, Zur Anwendbarkeit der Europäischen 
Menschenrechtskonvention in Umwelt- und Klimaschutz-
fragen, AVR 59 (2021), 164. 

70 World Commission on Environment and Development, 
Our Common Future (1987) Rn 27. 

71 Weiss, In Fairness to Future Generations (1989). 
72 Vgl etwa die Verschärfung der Klimaschutzziele in Arti-

kel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl I S 3905) 
als Reaktion auf den Klimabeschluss des BVerfG. 

Auch der Conseil d’État ließ den Verweis auf Staa-
ten mit höheren Emissionen nicht gelten und hielt 
die französische Regierung an den beschlossenen 
Klimaschutzmaßnahmen fest.62

3.3.5.  Parlamentarischer Gestaltungsspielraum 
über Art und Weise von Klimaschutz

Klimaklagen steht weiterhin häufi g der parlamenta-
rische Gestaltungsspielraum entgegen. Nach dem 
Wesentlichkeitsprinzip ist es grundsätzlich Sache 
des Parlaments, die durch Klimawandel und Klima-
schutz betroffenen Rechtsgüter abzuwägen und 
über die zu treffenden Maßnahmen zu befi nden. 
Dies betrifft die Frage, inwieweit Grund- und Men-
schenrechte dem Staat bestimmte Temperaturzie-
le, Treibhausgasemissionsreduktionspfade oder 
gar konkrete politische Maßnahmen vorgeben, 
und inwieweit Gerichte hierüber urteilen dürfen, 
insbesondere angesichts des Gewaltenteilungs-
grundsatzes. So bestätigte der Hoge Raad zwar 
den Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers, 
sah aber dessen Grenzen in Form der Verletzung 
von EMRK-Rechten überschritten.63 Dagegen ver-
stand das US-Berufungsgericht für den 9. Bezirk in 
Juliana v United States den geforderten stärkeren 
Klimaschutz als eine politisch, nicht rechtlich zu 
behandelnde Frage.64

3.3.6. Extraterritoriale Verantwortlichkeit

Zuletzt stellen Klimaklagen teilweise die Frage, ob 
der Staat auch extraterritorial wirkenden Klima-
schutz betreiben muss  – also auch auf ausländi-
schem Territorium befi ndliche Personen fremder 
Staatsbürgerschaft vor den Auswirkungen von 
Treibhausgasemissionen zu bewahren hat, die von 
eigenem Staatsgebiet ausgehen. Dies führt in der 
Regel zu grundlegenden Fragen der Grund- und 

Menschenrechtsdogmatik der jeweiligen Rechts-
quelle.65 Beispielsweise hielt das Bundesverfas-
sungsgericht eine extraterritoriale Bindung gemäß 
Art 1 Abs 3 GG denkbar – weshalb Beschwerde-
führende aus Nepal und Bangladesch beschwer-
debefugt waren  –, jedoch könne sich der Inhalt 
der Schutzpfl ichten gegenüber im Inland lebenden 
Menschen unterscheiden, weil Deutschland ex-
traterritorial keine Hoheitsgewalt ausüben kann.66

Äußerst weitgehend erkannte der IAGMR an, dass 
die Vertragsstaaten der Amerikanischen Men-
schenrechtskonvention auch insoweit an die Men-
schenrechte gebunden sind, als von ihrem Terri-
torium ausgehende Emissionen extraterritorial zu 
Schädigungen führen.67 Hieran schloss sich auch 
der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes in 
Sacchi unter ausdrücklicher Berufung auf den 
IAGMR an.68 Für die EMRK ist diese Frage streitig.69

4. Klimaklagen und Nachhaltigkeit

Klimaklagen lassen sich in verschiedenen Hin-
sichten in einen Bezug zum Nachhaltigkeitsprinzip 
stellen.
Zum einen berufen sich Klimaklagen selbst darauf, 
zu einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen. 
Schon der Brundtlandt-Bericht von 1987 enthält 
die bis heute vielreferierte Defi nition von Nach-
haltigkeit, dass die Bedürfnisse in der Gegenwart 
zu befriedigen sind, ohne die Fähigkeit künftiger 
Generationen zu beschädigen, ihre Bedürfnisse 
ebenfalls zu befriedigen.70 Diese auch durch das 
Prinzip der intergenerationellen Gerechtigkeit71 ver-
folgte Idee ist Klimaklagen insoweit immanent, als 
sie die Gefährdung der zukünftigen Lebensgrund-
lagen durch einen heute unzureichenden Klima-
schutz rechtlich adressieren. Soweit Klimaklagen 
erfolgreich sind, können sie zu einer rechtlichen 
Stärkung des Klimaschutzes führen.72
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Zum anderen lassen sich Klimaklagen aber eben-
falls als problematisch für die Nachhaltigkeit verste-
hen. Denn das Nachhaltigkeitsprinzip zielt auf eine 
Zusammenführung von Wirtschaft, Ökologie und 
sozialen Fragen, die Zielkonfl ikte und Kollisionen 
von Rechtsgütern verursacht. Denkbar sind äußerst 
unterschiedliche Maßnahmen, die sich verschiede-
nen politischen Überzeugungen zurechnen lassen, 
etwa technologieoffene und -vertrauende, markt-
basierte Ansätze oder gesetzliche Verbote und ihre 
Mischformen. Der richtige Ort, diese für eine Gesell-
schaft wesentlichen Abwägungsentscheidungen 
zu treffen, sind die Parlamente – nicht die Gerichte. 
Klimaklagen können deshalb in ein Spannungsver-
hältnis zum Demokratieprinzip und den Gewaltentei-
lungsgrundsatz treten.73 Grenzen und Lückenhaftig-
keit von Klimaklagen zeigen sich weiterhin ebenfalls 
an ihrer global ungleichen Verteilung. Obwohl bei-
spielsweise China gegenwärtig die höchsten Treib-
hausgasemissionen aller Staaten aufweist,74 ver-
zeichnet das Sabin Center bisher allein eine einzige, 
gegenwärtig rechtshängige Klimaklage gegen ein 
chinesisches Staatsunternehmen.75

Schlussbemerkung

Klimaklagen fordern nationale Rechtsordnungen 
sowie das Europa- und Völkerrecht heraus. Diese 
Instrumente der strategischen Prozessführung sind 

vielgestaltig. Betrachtet man Klimaklagen im en-
geren Sinne, die Staaten ganzheitlich zu stärkerem 
Klimaschutz zu verpfl ichten suchen, zeigen sich 
strukturell ähnliche Rechtsfragen. Nationale und 
internationale Gerichte haben diese in den letzten 
Jahren durchaus unterschiedlich beantwortet. Kli-
maklagen lassen sich dabei als Instrumente ver-
stehen, um den Rechtsstaat für eine Stärkung der 
Ökologie im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips zu 
aktivieren. Zur Realisierung von Nachhaltigkeit in 
einem demokratischen Rechtsstaat gehört jedoch 
auch, dass grundsätzlich die Parlamente aufgeru-
fen sind, in Rede und Gegenrede die konfl igieren-
den Güter und Interessen von Wirtschaft, Ökologie 
und sozialen Standards zu einem Ausgleich zu 
bringen. Richtigerweise sollten Gerichte Klimakla-
gen deshalb im Sinne der Gewaltenteilung und des 
„judicial self-restraint“ mit Augenmaß handhaben.

73 Zu dieser Kritik siehe Spieth/Hellermann, Not kennt nicht 
nur ein Gebot – Verfassungsrechtliche Gewährleistungen 
im Zeichen von Corona-Pandemie und Klimawandel, 
NvWZ 2020, 1405 (1407); Polzin, Menschenrechtliche 
Klimaklagen, DÖV 2021, 1089 (1098); Friedrich, Gemein-
wohl vor Gericht, DÖV 2021, 726 (733). Für die Gegen-
auffassung siehe Verheyen, Klagen für Klimaschutz, ZRP 
2021, 133, 136. 

74 Siehe Our World in Data, China: CO2 Country Profile, 
https://ourworldindata.org/co2/country/china (10. 1. 2023), 

wonach China mit 30,90 % der Staat mit dem gegenwär-
tig höchsten jährlichen Anteil an Treibhausgasemissionen 
ist, gefolgt von den USA mit 13,49 % (Referenzjahr 2021). 
Betrachtet man die historisch kumulierten Emissionen, ist 
China mittlerweile zweithöchster Emittent mit einem Anteil 
von 14,36 % gegenüber den USA mit 24,29 %. 

75 The Friends of Nature Institute/Gansu State Grid, https://
climatecasechart.com/non-us-case/the-friends-of-nature-
institute-v-gansu-state-grid/ (20. 1. 2023). 
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